
 

 
 
Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Punkt 5 der 
Tagesordnung  
 
(Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals II mit der Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung) gemäß den §§ 202, 
203, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
Das Genehmigte Kapital II soll der Gesellschaft ermöglichen, schnell und flexibel neues 
Eigenkapital zu gewinnen. Es bedarf hierzu nicht des aufwendigen Verfahrens einer 
Kapitalerhöhung durch Beschlussfassung der Hauptversammlung.  
 
Es ist vorgesehen, dass der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei der Ausnutzung 
des Genehmigten Kapitals II das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen kann, wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung im Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabebetrags nicht wesentlich im Sinne von 
§ 203 Abs. 1 und 2, § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet.  
 
Der Bezugsrechtsausschluss dient dem Ziel, über das Genehmigte Kapital II schnell und 
flexibel Aktien als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen 
ausgeben zu können. Diese Form von Gegenleistung ist eine zunehmend genutzte 
Alternative. Die Gesellschaft wird durch das Genehmigte Kapital II auch in die Lage versetzt, 
im entscheidenden Stadium in den Verhandlungen über den Erwerb von Beteiligungen 
kurzfristig neue Aktien bereitzustellen. Im Gegenzug fließen der Gesellschaft Sach- und/oder 
Bareinlagen zu. Das Genehmigte Kapital II dient damit der geplanten Expansion der 
Gesellschaft und einer verbesserten Eigenkapitalausstattung. 
 
Den Interessen der Aktionäre an einer Beibehaltung ihrer Beteiligungsquote wird 
bestmöglich dadurch Rechnung getragen, dass der Bezugsrechtsausschluss auch bei 
Sachkapitalerhöhung auf 10 % beschränkt wird. 
 
Bergisch Gladbach, im Mai 2012  
INDUS Holding AG  
Der Vorstand 
 
 
 
Helmut Ruwisch   Jürgen Abromeit   Dr. Wolfgang Höper         Dr. Johannes Schmidt 
 



 

Bericht an die Hauptversammlung zur Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals 2011 mit Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre 
 
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Juli 2011 wurde der Vorstand unter 
Neufassung von § 4.4 der Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 4. 
Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender 
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt EUR 11.940.519,61 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Das Genehmigte 
Kapital II ist am 11. August 2011 im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen worden. 
Bestandteil des Genehmigten Kapitals II ist unter anderem eine Ermächtigung des 
Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen auszuschließen, wenn der 
Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die in 
Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien 
insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung. 
 
Am 3. November 2011 hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das 
Genehmigte Kapital II teilweise auszunutzen und das Grundkapital der Gesellschaft unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG von 
52.538.291,22 EUR um 5.253.825,20  EUR auf 57.792.116,42 EUR durch Ausgabe von 
2.020.702 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnbezugsrecht ab 1. Januar 
2011 gegen Bareinlage zu erhöhen. Dies entspricht einer Erhöhung des im Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens und zugleich im Zeitpunkt der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft um etwas unter 10 %. Die im Genehmigten 
Kapital II vorgesehene Volumenbegrenzung für Aktien, die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gegen Bareinlage ausgegeben werden, wurde somit eingehalten; auf diese 
Volumenbegrenzung anzurechnende sonstige Maßnahmen wurden von der Gesellschaft 
zuvor nicht vorgenommen. 
 
Die Kapitalerhöhung ist am 11. November 2011 mit Eintragung ihrer Durchführung im 
Handelsregister der Gesellschaft wirksam geworden. 
 
Die Kapitalerhöhung wurde von der WestLB begleitet. Im Rahmen einer Privatplatzierung 
wurden alle neuen Aktien an den Konzern Versicherungskammer Bayern 
Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts ausgegeben. Der von Vorstand und 
Aufsichtsrat festgelegte Platzierungspreis betrug für sämtliche neuen Aktien einheitlich EUR 
18,40 je Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung belief sich damit auf 
insgesamt rund 37,2 Millionen EUR.  
 
Der Konzern Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts 
hat die Anteile im Rahmen seiner langfristig orientierten Kapitalanlagestrategie gezeichnet. 
Die Beteiligung der Versicherungskammer Bayern Versicherungsanstalt des öffentlichen 
Rechts an der Gesellschaft erhöhte sich von rund 9,1 % auf rund 17,4 %. Der Vorstand ist 
überzeugt, dass die beabsichtigte Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsbasis gerade 
angesichts eines sich abschwächenden wirtschaftlichen Umfelds eine stabile Grundlage für 
die weitere Unternehmensentwicklung bildet und der INDUS Holding AG zusätzliche 
Chancen für die Akquisition neuer Beteiligungsunternehmen eröffnet.  
 
Bei der Preisfestsetzung wurden die Preisvorgaben des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG 
beachtet, deren Einhaltung das Genehmigte Kapital II für den Ausschluss des Bezugsrechts 
bei einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals 
vorschreibt. Danach darf der Preis für die neuen Aktien den Börsenpreis der Aktie der 
Gesellschaft nicht wesentlich unterschreiten. Vorstand und Aufsichtsrat haben hierzu den 



 

gewichteten Durchschnittskurs der letzten fünf Handelstage vor der Beschlussfassung 
ermittelt.  
 
Gegenüber diesem Kurs enthält der festgesetzte Platzierungspreis von EUR 18,40 je Aktie 
lediglich einen geringfügigen Paketabschlag in Höhe von 2,5 %. Im XETRA-Handel finden 
grundsätzlich die höchsten Handelsumsätze der Aktie der Gesellschaft statt; bei der 
vorliegenden Preisfestsetzung stellen die gewichteten Schlussauktionskurse im XETRA-
Handel fünf Tage vor der Preisfestsetzung somit einen besonders zeitnahen repräsentativen 
Kurs dar und bilden daher einen geeigneten Referenzpunkt bei der Preisfestsetzung. 
 
Mit dem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre hat die Gesellschaft von einer in § 186 
Absatz 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
bei Barkapitalerhöhungen börsennotierter Gesellschaften Gebrauch gemacht. Ein solcher 
Bezugsrechtsausschluss war vorliegend erforderlich, um die zum Zeitpunkt der teilweisen 
Ausnutzung des Genehmigten Kapitals II aus Sicht der Verwaltung günstige Marktsituation 
für eine solche Kapitalmaßnahme kurzfristig ausnutzen und durch marktnahe 
Preisfestsetzung einen möglichst hohen Emissionserlös erzielen zu können. Die bei 
Einräumung eines Bezugsrechts erforderliche mindestens zweiwöchige Bezugsfrist (§ 186 
Absatz 1 Satz 2 AktG) hätte eine kurzfristige Reaktion auf die aktuellen Marktverhältnisse 
demgegenüber nicht zugelassen. 
 
Hinzu kommt, dass bei Einräumung eines Bezugsrechts der endgültige Bezugspreis 
spätestens drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist bekannt zu geben ist (§ 186 Absatz 2 Satz 2 
AktG). Wegen des längeren Zeitraums zwischen Preisfestsetzung und Abwicklung der 
Kapitalerhöhung und der Volatilität der Aktienmärkte besteht somit ein höheres Markt- und 
insbesondere Kursänderungsrisiko als bei einer bezugsrechtsfreien Zuteilung. Eine 
erfolgreiche Platzierung im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht hätte daher bei 
der Preisfestsetzung einen entsprechenden Sicherheitsabschlag auf den aktuellen 
Börsenkurs erforderlich gemacht und dadurch voraussichtlich zu nicht marktnahen 
Konditionen geführt. Aus den vorstehenden Gründen lag ein Ausschluss des Bezugsrechts 
im Interesse der Gesellschaft. Durch die Preisfestsetzung nahe am aktuellen Börsenkurs und 
den auf 10 % des bisherigen Grundkapitals beschränkten Umfang der unter 
Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien wurden andererseits auch die Interessen der 
Aktionäre angemessen gewahrt. Denn mit Blick auf den liquiden Börsenhandel haben die 
Aktionäre hierdurch grundsätzlich die Möglichkeit, ihre relative Beteiligung an der 
Gesellschaft über einen Zukauf über die Börse zu vergleichbaren Bedingungen aufrecht zu 
erhalten. Durch die Ausgabe der neuen Aktien nahe am aktuellen Börsenkurs wurde ferner 
sicher gestellt, dass mit der Kapitalerhöhung keine nennenswerte wirtschaftliche 
Verwässerung des Anteilsbesitzes der Aktionäre verbunden war.  
 
Durch Ausgabe der neuen Aktien mit Gewinnbezugsrecht bereits ab dem 1. Januar 2011 
waren die neuen Aktien bereits bei Ausgabe mit denselben Gewinnbezugsrechten 
ausgestattet wie die bestehenden Aktien. Dies machte es entbehrlich, den neuen Aktien für 
den Zeitraum bis zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung eine gesonderte 
Wertpapierkennnummer zuzuweisen. Dadurch konnte eine bei einem Börsenhandel unter 
gesonderter Wertpapierkennnummer zu erwartende geringere Handelsliquidität der neuen 
Aktien vermieden werden, die andernfalls die Vermarktung der neuen Aktien erschwert und 
ggf. zu Preisabschlägen geführt hätte. Aus diesem Grund lag der vorgenommene 
Rückbezug des Gewinnbezugsrechts auf den Beginn des Geschäftsjahres 2011 im Interesse 
der Gesellschaft.  
 



 

Aus den vorstehenden Erwägungen war der unter Beachtung der Vorgaben des (bisherigen) 
Genehmigten Kapitals II bei dessen Ausnutzung vorgenommene Bezugsrechtsauschluss 
insgesamt sachlich gerechtfertigt.  
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INDUS Holding AG  
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